
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Liebe St. Andräerinnen, liebe St. Andräer, 

als Bürgermeister der Marktgemeinde St. Andrä am Zicksee darf ich Sie über aktuelle Themen in der 

Gemeinde informieren. 

 

Voranschlag 2019 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. 

Jänner 2019 den Voranschlag 2019 einstimmig 

beschlossen. Nach eingehender Beratung und 

Evaluierung aller Vorschläge möchte ich das 

Gemeindebudget für 2019 wie folgt darlegen: 

Der Vorschlag sieht einen Haushalt Gesamt 2019 

von € 4.881.600,-- vor. Die Erhöhung des 

Voranschlages gegenüber dem Vorjahr ergibt sich 

vor allem durch die Aufnahme eines Darlehens für 

den Um- und Zubau des Kindergartens. Aus der 

für die Gemeinde zur Verfügung stehenden 

Finanzspitze sind für 2019 folgende Investitionen 

geplant: 

Aus den Vorschlägen der Bevölkerung im Zuge der 

Dorferneuerung soll die erstgereihte Maßnahme 

umgesetzt werden. Dieser Vorschlag beinhaltet 

die Errichtung eines befestigten 

Veranstaltungsplatzes vor der Gemeinde. Die 

Investitionskosten werden mit bis zu 50% durch 

die Dorferneuerung gefördert. Ein schon lang 

ausgesprochener Wunsch der Bevölkerung auf 

Realisierung und Bau eines Urnenhains am 

Friedhof soll ebenfalls umgesetzt werden. 

Für die Attraktivierung der Anlagen am 

Campingplatz, Mobilheimplatz und Strandbad 

wurden die Budgetmittel für 2019 entsprechend 

erhöht. So soll die Sanitäranlage am Campingplatz 

saniert werden. Zudem möchten wir die Rutsche 

unabhängig vom Seewasser betreiben. Auch die 

Wehren bei der Reihersiedlung und bei der 

Hottergrenze zu Frauenkirchen sollen saniert 

werden. 

Im Bereich der Straßen- und Güterwegeerhaltung 

soll weiterhin der eingeschlagene Weg der 

Kooperation mit dem Jagdausschuss und der 

damit verbundenen Förderungen durch das Land 

fortgeführt werden. Zu erwähnen ist auch der 

Kostenbeitrag für die Installierung von 

Lichtsignalanlagen entlang der Eisenbahnlinie der 

Neusiedler Seebahn NSB und deren Anlagen auf 

Gemeindegebiet von St. Andrä am Zicksee. 

Im Bereich Soziales wurden bereits 2018 

zusätzliche Krankenbetten angekauft. Hier wird es 

notwendig sein, klare Richtlinien für die Nutzung 

einzuführen, um Missbrauch hintanzuhalten. 

Angedacht werden Mietmodelle bzw. eine Freigabe 

der Betten durch den Gemeindearzt. 

Aus den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen 

ist die Übernahme des zweiten Holdertraktors aus 

einem Mietvertrag in einen Kaufvertrag 

anzuführen. Im Weiteren sollen auch weiterhin 

alle erforderlichen infrastrukturellen Maßnahmen 

(z.B. Straßenbeleuchtung, Kanal, Straßen) 

durchgeführt werden. Erwähnenswert ist die 

Sanierung von weiteren Steuerungsanlagen bei 

den Pumpstationen Friedhof und Sonnenweg. 
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http://www.standraezicksee.at/index.php


Familienbonus Plus 

Die neue Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent 

zu senken, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. Als einer der ersten Schritte in einem groß 

angelegten Entlastungspaket, wird der „Familienbonus Plus“ umgesetzt. Davon profitieren sollen 950.000 

Familien mit 1,6 Mio. Kindern, primär mit kleinen und mittleren Einkommen. Diese sollen ab 2019 von einer 

Steuerlast von bis zu 1,5 Milliarden Euro befreit werden.  

 

Der Familienbonus berücksichtigt auch Alleinerzieherinnen 

und Alleinerzieher. Geringverdiener werden von einer 

Erhöhung des Alleinerzieher bzw. 

Alleinverdienerabsetzbetrags profitieren. Auch für 

volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, 

besteht Anspruch auf den Familienbonus – in diesem Fall 

kann ein Absetzbetrag von 500,-- Euro geltend gemacht 

werden. Der Familienbonus hat die 5-fache Wirkung des 

derzeitigen Kinderfreibetrags, der künftig entfällt. Der 

Kinderabsetzbetrag, der auch für geringe, nicht-

lohnsteuerpflichtige Einkommen wirksam wird, bleibt 

weiterhin bestehen. 

 

 

Wie kommen Sie in den Genuss des Familienbonus?  

➢ Monatlich über die Lohnverrechnung, oder 

➢ über die Arbeitnehmerveranlagung oder Steuererklärung 

 

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. Durch ihn wird Ihre Steuerlast direkt reduziert, nämlich 

um bis zu 1.500,-- Euro pro Kind und Jahr. Den Familienbonus Plus erhalten Sie, so lange für das Kind 

Familienbeihilfe bezogen wird. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Familienbonus 

Plus in der Höhe von 500,-- Euro jährlich zu, wenn Sie für dieses Kind weiterhin Familienbeihilfe beziehen. 

Geringverdienende Alleinerziehende bzw. Alleinverdienende, die keine oder eine geringe Steuer bezahlen, 

erhalten künftig einen so genannten Kindermehrbetrag in Höhe von max. 250,-- Euro pro Kind und Jahr. 

Um Ihren Familienbonus Plus geltend zu machen, brauchen Sie das Formular E 30. Füllen Sie dieses bitte 

rechtzeitig aus und geben es bei Ihrem Arbeitgeber ab. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten zu Ihrem 

Formular E 30 zu kommen. Die einfachste und schnellste Variante ist, das Formular auf der Website des 

BMF aufzurufen. Auch in der Gemeinde ist das Formular erhältlich. 

Sie können das Formular E 30 entweder gleich direkt auf Ihrem Computer ausfüllen oder ausdrucken und 

händisch vervollständigen. Wichtig ist, dass Sie das fertige Formular unterschrieben Ihrem Arbeitgeber 

übermitteln. 

 

 

Nähere Informationen: 

https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html  

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=e30&searchsubmit=Suche
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=e30&searchsubmit=Suche
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html


Gemeindeabgaben neu 

Wie wir von Seiten der Gemeinde bereits mitgeteilt haben, werden Abgaben ab 2019 vierteljährig 

eingehoben. Diese Vorgehensweise ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch die neue 

Gemeindesoftware „GeOrg“ auch in der Form unterstützt und umgesetzt. Wir weisen darauf hin, dass die 

Vorschreibungen zwecks Verwaltungsvereinfachung automatisch generiert und versandt werden. Dies 

bedingt natürlich auch das Mahnwesen, das künftig automatisiert abläuft. Die Gemeinde empfiehlt daher 

für die Gemeindeabgaben einen Abbuchungsauftrag zu erstellen. Informationen erhalten Sie in der 

Gemeinde. 

 

Ferialpraktikanten 

Die Gemeinde nimmt für die Sommermonate wieder Praktikanten für div. Tätigkeiten in der Gemeinde auf. 

Wir suchen Mitarbeiter im Außendienst und für den Zicksee Aufsichten im Strandbad und der Wasserrutsche. 

Das Mindestalter ist 17 Jahre. Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an die Gemeinde. 

 

Verkauf Rasant 

Die Gemeinde bringt den alten Kommunaltraktor Rasant zum Verkauf. 

Interessierte können diesen besichtigen und schriftlich Ihr Angebot in der 

Gemeinde hinterlegen. Der Schätzwert wurde mit € 6.000,-- - € 7.000,-- beziffert. 

Der Traktor ist einsatzbereit, benötigt aber eine größere Reparatur. Alle Anbauteile, 

wie Rasenmäher oder Laubsauger, aber auch Schneeschild und Kiesstreuer sind 

inkludiert. Die Gemeinde übernimmt keine Gewährleistung. 

 

 

Mechanische Krankenbetten 

Die Gemeinde entsorgt die mechanischen Krankenbetten. Falls jemand Interesse an den Betten hat, bitte 

in der Gemeinde melden. Diese können nach Rücksprache im Bauhof abgeholt werden. Die Gemeinde 

übernimmt keine Haftung für die Funktionalität. 

Ebenso sind alte Schulbänke im Bauhof lagernd. Wer Interesse an diesen Antiquitäten hat, bitte ebenfalls 

in der Gemeinde melden. 

 

Termin Flurreinigung 

Die heurige Flurreinigung soll am Samstag, 16. März 2019 stattfinden. Interessierte sind sehr herzlich 

eingeladen mitzuwirken. Nähere Information beim Bürgerservice der Gemeinde. 

 

ORF Frühstücksfernsehen 

Die ORF-Sendung Guten Morgen Österreich wird am Freitag, 29. März 

2019 aus St. Andrä am Zicksee live übertragen. Interessierte können sich 

schon heute den Termin vormerken. In der Sendung wird unser Ort 

österreichweit präsentiert. Die Bevölkerung ist sehr herzlich eingeladen. Die 

Örtlichkeit der Übertragung wurde noch nicht festgelegt. 

 

Faschingsumzug 

Der Verein der St. Andräer Jugend veranstaltet am Samstag, 16. Februar 2019, ab 13.00 Uhr, den            

„1. Zeisel Foschings Umzug“ durch unseren Ort. Die Route geht vom Friedhof über die Hauptstraße bis in 

die Tadtenerstraße. Bei der Gemeinde ist gegen 15.00 Uhr ein längerer Aufenthalt geplant.  



Hundeabgabe 2019 

Hundebesitzer können die Hundeabgabe 2019 (€ 15,-- pro Hund) während der Amtsstunden, Montag bis 

Donnerstag, in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von 8.00 bis 13.00 

Uhr, im Gemeindeamt einzahlen. Seit 01.01.2010 müssen alle Hunde einen Chip eingepflanzt haben. Sie 

werden ersucht, die noch ausständigen Chipnummern im Gemeindeamt bekannt zu geben. Neu erworbene 

Hunde sind unaufgefordert binnen sechs Wochen im Gemeindeamt anzumelden. 

 

Fischerkarten für Pachtrevier Zicksee 

Für das Fischereirevier Zicksee werden wieder Fischerkarten zum Preis von € 350,-- für das Jahr 2019 im 

Gemeindeamt ausgegeben. Bedingung ist der Besitz der behördlichen Fischerkarte der BH Neusiedl am See. 

 

Rechtsberatungs-Sprechtage 

Der erste Rechtsberatungs-Sprechtag findet am Donnerstag, 31. Jänner 2019, ab 14.30 Uhr statt. 

Termine bitte mit der Gemeinde vereinbaren. Sinnvoll ist auch eine kurze Angabe des Anliegens, damit sich 

Rechtsanwalt Dr. Gerhard Wagner entsprechend vorbereiten kann. Der Rechtsberatungs-Sprechtag findet 

jeweils am letzten Donnerstag im Monat ab 14.30 Uhr (bis 16.30 Uhr) statt. 

 

Zubringerdienst für Gemeindearzt 

Ab sofort bietet die Gemeinde in Kooperation mit unserem Gemeindearzt Dr. Gerhard Payrich einen Zustell- 

und Abholdienst zur Ordination an. Der Dienst soll vor allem für Menschen mit fehlender Mobilität angeboten 

werden. Es besteht die Möglichkeit, den Abholdienst bei Frau Jasmin Pöplitsch, unter der Telefonnummer 

02176/2300-15, zu bestellen. Die Anmeldung ist nur vormittags möglich. Für die Dienstleistung wird ein 

Unkostenbeitrag von € 1,00 verrechnet. 

 

Förderungen Vereine 2018 

Der Gemeinderat hat neue Richtlinien und Kriterien für Förderungen an Vereine beschlossen. Anhand der 

Kriterien hat der Gemeindevorstand folgende Förderungen beschlossen. 

FC St. Andrä   € 11.500,-- (exkl. Sonderförderung) 

TC St. Andrä   €      500,-- (exkl. Sonderförderung) 

Reit- und Fahrverein €   1.400,-- 

Sportfischerverein €      500,-- 

Surfclub   €      500,-- 

Chor St. Andreas €   1.350,-- 

Projektchor   €   1.350,-- 

Musikverein   €   1.800,-- 

Fanclub Pannonia Feuer €   1.350,-- 

Freunde des Klosters €   1.350,-- 

Dem FC St. Andrä wurden zusätzlich € 4.000,-- als Subvention für die 50-Jahr-Feier gewährt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sattler 
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